
'11� . �1er �iro(er Lanbesregierung 
Präs.Abt. 11 - 317/35 

An das 
Bundesministerium 
für Finanzen 

Himmelpfortgasse 4 - 8 
1015 Wi e n 

1[/ {\s w/PtJ#If 
A-6010 Innsbruck, am .... J.L ..... J. .... J .. i.. ... 19..8 .. 5 .................. . 

Tel.: OS 2 22/28701, Durchwahl Klappe .... 1.5.7 .............. .. 

Sachbearbeiter: ....... ... D.r. ....... Un.t.er.l.e.c.hn.e.r ....... . 

Bille in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
Leistung eines Beitrages zur Sonderfazilität 
für die Länder südlich der Sahara (SAF ) ; 
Stellungnahme 

Zu Zahl 00 0330/14-V/1/85 (3) vom 24. Mai 1985 

Gegen den übersandten Entwurf eines Bundesgesetzes über die 

Leistung eines Beitrages zur Sonderfazilität für die Länder 

südlich der Sahara ( SAF ) werden keine Einwendungen erhoben. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem 

dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Für die �andesregierung: 

Dr. G s t r e i n  

Landesamtsdirektor 

. / . 
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Abschriftlich 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der Bundesl§nder 
beim Amt der Niederösterr. Landesregierung 

zur gefl. Kenntnisnahme. 

Für die Landesregierung: 

Dr . G s t r e i n  

Landesamtsdirektor 

F.d.R.d.A.: 

�� 

14/SN-154/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




